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1633 Mai 22 . /1634 A

GRÜNDUNGSGESCHICHTEUND SATZUNGEN DER RITTERSCHAFT [VON DER
RUNDEN TAFEL, GESCHRIEBEN VON GARDELT. HEINRICH I.
ZURLAUBEN]

AH 36/39

"Zu ehr undt Lob Gottes seiner werthen Muotter [Maria ] der Himmel Kö¬

nigin , des Vatterlandts , unndt des Ludovicio drey Zehenden des Namens
König zu Franckhreich undt Navara diensten.
Zu wüssen undt kundt seige hiemitt Menniglichen , dass Wier under-
schriebene 1 auff undt ahngenommen auch vest unndt steiff halten Wol¬
len , diessers unsers nachfolgentens hochlöbliches führnehmens , Unndt
dass aus vieler hendt nothiirfftiger gründt unndt Ursachen , Nemlichen
ein Wahrhaffte ufrechte unverfelschte Treüw unndt Bruderschafft zusam

men schweren unndt halten , habe desentwegen diesser Rechtschaffner
Treüw Ritter unndt Bruderschafften Keiner ihrer gemess Nahmen geben
Können noch Wollen , als aber die erste Treüw Bruder - unndt Ritter¬
schafft so under den Christen erstanden , Welcher König Artus Jn Engel
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landt ahngefangen nach der genadtreiche Zahl 470 Jahr , unndt durch
diesses Orthends Mitteil den Röhmeren [ =Römer ] ihr Pracht unndt aller
Weldt ihr Macht gestürtzet hatt . Wir unndt auch selbiger König in sei¬
nem schildt die bildnuss Mariae gefiirth , so Wollen wihr selbige hie¬
mitt auch für unsere sonderbahre Orthen Patronin schützerin unndt

schirmerin halten unndt auch Was ihre zu ehren uf unndt ahngenommen
sampt anderen Satzungen unndt Ordnungen des orths fest unndt steiff
halten , unndt selbige so dem nicht nach kommen worden , darumb handtha-
ben unndt straffen . Unndt versprechen mihr hiemitt sammethafft ein Je¬
der dem anderen wo es die nothurfft erfordete mitt Hab , Leib , gut undt
bluodt beyzustehen , unndt des Orths Ehr unndt Nutz betrachten unndt
helffe beschützen . Desen Wier zu Wahrer Zeignuss unndt uhrkundt unndt
sambtliche hiermitt verbunden unndt underschriben , auch mitt unsere
ahngeborne adeliche Jnsiegeln verwahrt , geben A la borte de moene Jn

2
der provincs Prie [ =Brie ] Jn Franckhreich den 22 . Meyen 1633.
Satzungen . . . das Geystliche betreffentt.
Erstlichen Unsser Patronin die Himellskönigin Mariae Sonnderbarer Eer
tragen als die Uns allhie Feür Unseren sichtbarliehen Finten unnd Fil-
len gefaren beschützen kan wie auch Jn Unser besten stountt gewüsslich
Treüwen beystantt leisten wirtt . Haben dessentwegen uff und angenom¬
men.
1 . Jro zuo Ehren uff Jrro festeins zue bichten und Comunicieren Und

das alle Jar ein Mall samett wo müglich . Und kan iren nach der ge-
legenheitt am Morgen darnach Capitel halten.

2 . Zum anderen Jrro täglich ein Ennglischen groutz zuo seinen selben
Ehignen unnd des Ortens schoutz betten.

3 . An statt aler obgemelten Sachen soll ein Religions genoss schoul-
tig sein täglich ein allmoussen zu des Ordens Noutz Unnd Uffnemung
ze gäben.

4 . Man soll auch Jerlichen Jns Gross Meister Catier Feür die abge¬
storbene ritter Jar Zeitt halten Mitt höchsten Zeremonien Unnd

sollentt die beywessenten ritteren Jn schwartz Sambt dem Gross
Meyster bekleitt sein.

5 . Unnd so Ein Ritter stürbe soll selbiger Mitt . . . höchsten Eren
unnd Pomb bestattett werden , alles nach des Zeremonien Meisters
. . . [Befehl ] do dan der Gennerall des Fousfolchs und der rütter
Jme alle Gehorsam leisten sollen , der Gross Meyster unnd die R.
aber Jn Leitt gekleitt , des Ritters so verstorben Wapen und Were
soll vorher getragen wertten , Und so ers vermögen nit hette sol es
us Ordens Seckel beschehen . ”

5 . [ 1 ] s . AH 36/39 Punkt 2
6 . s . ebenda Punkt 3
1 . s . ebenda Punkt 4



89/140

8 . s . ebenda Punkt 5

[9 . ] "Jttem sollen die Ritter schweren ein den andern treüw und Ge-

heimb zuo sein Neiitt ussert den Capitell . . . [ zu offenbaren]
oder einen an den andern Zürnen auch Jn höchster Geheimbhaltt

was darin Verhandelt unt Jn witrigen by höchster straff ab¬
strafft werden . ”

[10 . ] s . ebenda Punkt 6

[11 . ] "Es soll auch keiner Füertterhin befügtt sein , nach dem er den
Orten Embfangen selbigen Weg zethun , Wan er schon Zuo den aller¬

höchsten Ehren gelangen möchtte , sonders allewill selbigen Jmmer
mer darzuo beförderen als hinderen wirtt.

[12 . ] Er sol auch von keinen Weg genommen Wertten er verfell dan Jn

Nachfolgenten puncten , Und soll der selb ritter Verbountten

sein , den Ortten nit mer zetragen , sonder bym Heroltts Ordens

dem Gross Meyster den Orden zuozeschicken Wann [ : ]
Erstlich so er bezüget wourtte , das er die alte warer Catolische

Glauben uffgäben.
Oder so Er von Offnen Fenttlenen die Flucht Neme.

Jttem so er ein Verräteri Jm Krieg begreyffen wourtte.
Jttem so er der Krön Francrich dienst uffgäbe und ein anderen
Fürsten deren zuo ritter dienete.

[13 . ] Jttem Es soll Von Gantzem Capitell Ein Gross Meister Erwelt
wertten , der das haubt des Orttens sein unnd bliben soll , Und

das sein Leben lang , so Ers nitt verschoultte , . . . Und soll er

den Ortten alle Zeitt schoultig sein zuo behalten . Jttem er

Gross Meyster hatt die seinen des Capitells zuo schützen , Unnd

mag feür sein Person zwo darthoun , doch soll und Mag er Neütt
anfangen noch Ortnen onne des Capitels göut bedunkchen oder des
Geheimen ratts uffs minste . "

[14 . ] s . ebenda S . 3 Punkt [2 . ]

[15 . ] s . ebenda S . 3 Punkt [ 3. ]
[16 . ] s . ebenda S . 2 Punkt [ 1 . ]

"Namen des Ge [ h ] eimen ratts Unnd Ambtsleüt des Ordens unnd was ein Je-
ders ambt uswysse” [ : ] Grossmeister , Seneschall , Erzkanzler , Oberster
Schatzmeister , Oberster Hofmeister , General der Reiterei , General zu
Wasser , General zu Fuss.

Die übrigen Amtsleute , ausserhalb des Geheimrates : General der Artil¬

lerie , Ordensprokurator , Zeremonienmeister.

"Die Übrigen Ritter wie vorgemelttest.

Die Ambtleüt des Ordens so nitt ritter [ : ]

Ordenschriber solle den Cantzier alle Gehorsamb leisten , Unnd flisig
alle ritterliche thatten der Ritteren onne alle Flaterie beschriben

Unnd Uff Notieren . Jttem das er ein Jeden ritter sein ritterbrieff
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schribe.
Der Heroltt
Der Phaffen

Fier Generali Capitell zuo den 4 Zeiten des Jar Sollentt Gehalten
wertten , welche der H. Gross Meister beschriben soll , oder ob er in
sein abwessen der H. Senechall des Ordens , darin Jn ein der abgestorb¬
nen loutt Artiklen soll gedanckt Wertten . Das Generali Capitell aber
ordenlich Nach altem brouch den 22, ten  Meyen die andere zwen nach Ge¬
legenheit t.
Uff selben Fier Capitell Jst man befüögtt die Neüwe Ritter anzenemmen,
Und Nitt mer als dry Jn der Zall , sonst nitt Jn Keiner Versamb-
lung.
Es soll auch der Gross Meister schoultig sein Mitt sambt dem Geheimen
ratt und Ettlichen Joungen rittern zuo visitieren und heimbsouchen die
H. Generalien und ambtsleütt , hiermitt Jr thun und lassen ze erfaren

II

Aufnahmebedingungen für die Ordensritter : s . ebenda s . 3.  Ergänzend zu
AH 36/39 steht hier in AH 89/140 zu Punkt 5 , dass ein Neumitglied dem
Obersten Schatzmeister für das Ordenszeichen 4 Sonnenkronen zu bezalen
habe.

"Andere angenommne Articulen "[ : ]
"Willuntt Ettliche Forneme des hochloblichen Gwardi Regements von an¬
derer Religionen Mitt Haubt - und Ambtsleüten versechen , Unnd wir Mitt
selben so woll Leben unnd sterben Müssen als mitt anderen , So haben
wier uns enttschlossen besser Ehnickeit willen selbige so fern Sy Ge-
nougsam , als unnsere Goutte verthroutte styff brüederen auch anzenem¬
men , Unnd Möge selbige die welttliche Brouder Genambsett wertten , Unnd
seintt hiemit meisten dheills der artiklen wegen verborgen Jnsonder-
heitt das Geystliehe betrieffe.
Unnd sollen an statt des Ave Maria täglich ein stüber almoussen
gäben.
Jttem so ein Jounger Schoutzherr vor Haubt und ambtsleüten harvoren
Sich stattlich und woll Jn Einer ocasion verhieltt mag er Us Gnatten
des Capitells auch angenomen wertten.
Straffen und Nutzungen [ : ]
Wan ein ritter heimb will soll Eer forhar den G[ ross ] Meister umb Er-
loubnouss ansprechen , Unnd solle Jmb selbes erlaubt wertten . Unnd so
er Ehin Ambt hatt mag Ers einem gnuogsamen ritter also Eiteren selbi¬
ges Jn seinem abwessen zuo versehen , so fer aber mer nit als 6 Monat
usblib , sonst . . . solle ein anderer an sein statt erwelt wertten . . .
Er soll zuo witterkunfft erlegen dem Ortten Obristen Schaz Meistern
4 Sonnenkronen.
Unnd so Er sich Jn der Zeitt daheimb verelichte soll Er hiemitt dem



Ortten auch erlegen 4 Sonenkronen Für das Hochzeittmall .

Unnd soll danetthin selbigen Rinderen so us dyssen hürat Enttspringen

wan sey das 22 Jar erreicht der Orten nit abgeschlagen wertten sey

seintt Ambtsleüt oder nichtt , sofer sey sich ritterlich unnd woll ge¬
halten  .

Namen der anfangeren des Ordens A° 1633*

Namen der angenomnen Ritter A° 1634*

1) Deren Namen fehlen hier in AH 89/140 , s . diese aber in AH 36/39 Seite 3
unten.

2 ) Bis hieher stammt der Text nicht von Heinrich I . Zurlauben.
3 ) Dieser Pt . ist durchgestrichen.
4 ) Diese werden hier nicht genannt , wohl aber in AH 36/39.

Konzept . AH 36/39 stammt nicht , wie dort fälschlicherweise angegeben,
von Heinrich I . Zurlauben selbst.
AH 89 , 251 - 256 - Blatt 251 v  leer
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